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festgestellt werden muß, ob bei ihnen eine 
bestimmte Spur oder Folge einer strafba
ren Handlung vorhanden ist.

(3) Die Anordnung steht dem Richter, 
im Ermittlungsverfahren dem Staatsan
walt und bei Gefahr im Verzüge auch den 
Untersuchungsorganen zu.

(4) Maßnahmen zur Blutalkoholbestim
mung und erkennungsdienstliche Maßnah
men können durch den Staatsanwalt und 
die Untersuchungsorgane zur Prüfung des 
Verdachts einer Straftat auch vor Einlei
tung eines Ermittlungsverfahrens angeord
net werden.

{45
Leichenschau, Leichenöffnung

(1) Die Leichenschau wird vom Staats
anwalt unter Zuziehung eines Arztes, die 
Leichenöffnung im Beisein des Staatsan
waltes von zwei Ärzten, unter denen sich 
ein Facharzt für pathologische Anatomie 
oder Gerichtsmedizin befinden muß, vor
genommen. Dem Arzt, der den Verstorbe
nen während der dem Tod unmittelbar 
vorausgegangenen Krankheit behandelt 
hat, 1st die Leichenöffnung nicht zu über
tragen. Er kann Jedoch aufgefordert wer
den, der Leichenöffnung beizuwohnen, um 
aus der Krankheitsgeschichte Aufschlüsse 
zu geben.

(2) Zur Besichtigung oder Öffnung einer 
schon beerdigten Leiche ist ihre Ausgra
bung statthaft. Zur Feststellung der To
desursache kann auch eine Urne geöffnet 
werden.

{46
Entschädigung von Sachverständigen

Der Sachverständige hat nach Maßgabe 
der gesetzlichen Bestimmungen Anspruch 
auf Entschädigung für Zeitversäumnisse, 
Erstattung der ihm entstandenen Auslagen 
und angemessene Vergütung für seine Tä
tigkeit.

Aussagen von Beschuldigten 
und Angeklagten

{47
Vernehmung von Beschuldigten

und Angeklagten

(1) Der Beschuldigte und der Angeklagte 
sind zu der gegen sie erhobenen Beschul

digung zu vernehmen. Sie sind dabei auf 
das Recht, Beweisanträge zu stellen, hin
zuweisen. Die Beweisanträge sind zu pro-

(2) Bei der Vernehmung zur Sadie ist 
dem Beschuldigten und dem Angeklagten 
Gelegenheit zu geben, sich zusammenhän
gend zu der gegen ihn erhobenen Beschul
digung zu äußern.

Ladung

(1) Ladungen Beschuldigter und Ange
klagter sind in schriftlicher Form vorzu
nehmen. Die Ladung soll den Hinweis ent
halten, daß im Falle des Ausbleibens Vor
führung erfolgt. Im Ermittlungsverfahren 
kann die Ladung auch mündlich erfolgen.

(2) Beschuldigte und Angeklagte können 
ohne Ladung zur Vernehmung vorgeführt 
werden, wenn Fluchtverdacht oder Ver
dunklungsgefahr besteht.

Beweisgegenstände und Aufzeichnungen

(49
Begriff

(1) Beweisgegenstände sind Sachen, die 
durch ihre Beschaffenheit und Eigenart 
oder ihre Beziehung zu der Handlung, die 
Gegenstand der Untersuchung Ist, Aufschluß 
Uber die Straftat, ihre Ursachen und Be
dingungen sowie den Beschuldigten oder 
den Angeklagten geben.

(2) Aufzeichnungen sind Schriftstücke 
oder ln anderer Form fixierte Mitteilungen, 
deren Inhalt für die Aufklärung der Hand
lungen, deren Ursachen und Bedingungen 
und der Person des Beschuldigten oder des 
Angeklagten von Bedeutung sind.

{50
Besichtigungsprotokolle

(1) Der Staatsanwalt und die Untersu
chungsorgane können Besichtigungen durch
führen, wenn die direkte Beobachtung oder 
Wahrnehmung bestimmter Ereignisse, Ge
genstände oder Orte zur allseitlgen Auf
klärung der Straftat erforderlich ist. Dabei 
1st die Rekonstruktion von Vorgängen zu
lässig.


